
Beförderung nach Probezeit (NRW)
Beitrag von „Seph“ vom 7. Juli 2021 14:04

Zitat von Stan

in NRW ist das so nicht mehr möglich:

https://openjur.de/u/141908.html

Mit einer Bewerbung als A13er auf "Studiendirektor als Fachleiter zur Koordinierung
schulfachlicher Aufgaben" (Standardformulierung für A15) darf man eigentlich gar nicht
mehr zum Verfahren zugelassen werden. Es gibt demnach auch keine
"Zwischenverweildauer" in A14.

Sorry, aber das ist so umfassend nicht richtig. Für die im Urteil konkret behandelte Stelle war
eine Einschränkung des Bewerberkreises vorgesehen und deshalb (!) hatte der Antrag des StR
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung keinen Erfolg.

Ich habe gerade mal in Stella geschaut: Dort sind durchaus A15-Stellen ausgeschrieben, die
auch BewerberInnen im ersten Einstiegsamt offen stehen.
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